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ZeichenerklärungEs wird bescheinigt, dass diese
Planunterlage den Bestimmungen des
§ 1 Abs. 2 Plan ZV entspricht.
(Stand 07.03.2024)

Vermessungsbüro  RLS
Hajo Lühring - Jürgen Sonntag 
Westfeldgasse 3, 51143 Köln

gez. Lühring

öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Köln, den 10.04.2026

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die
Planaufstellung am 27.01.2022 nach
§ 12 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Beschluss wurde am 23.03.2022
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Planentwurf ist in der Zeit
vom __.__._____ bis __.__._____
nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung
veröffentlicht worden.

Der Rat hat diesen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan in seiner Sitzung
am __.__._____ nach § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung mit Begründung nach § 9 Abs.
8 BauGB beschlossen.

Köln, den 09.04.2026

Für den Planentwurf
Stadtplanungsamt

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
hat in der Zeit
vom 31.03.2022 bis 19.04.2022
nach § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

Die örtsübliche Bekanntmachung über den
Beschluss des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes durch den Rat
einschließlich des Hinweises nach
§ 10 Abs. 3 BauGB ist am__.__._____
erfolgt.

Amtsleiterin

Köln, den 14.04.2026

Oberbürgermeisterin

Köln, den 08.03.2022

gez. Reker

Oberbürgermeister Oberbürgermeister

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Für den Planentwurf 
Vorhabenträger/in

Vivawest Wohnen GmbH 
Nordsternplatz 1        

45899 Gelsenkirchen                 

Funktion

Köln, den Köln, denKöln, den

Flächen für Nebenanlagen und
Gemeinschaftsanlagen

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung oder des Maßes der
Nutzung eines Baugebiets
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A1

Flurstück: 463 (teilweise)
Flur: 7
Gemarkung: Rondorf Land
Fläche: ca. 5.000 m²

NN

Lage der externen Ausgleichsmaßnahme A1 im
Flurstück 463 (Gemarkung Rondorf Land, Flur 7)

N

M. 1:5000

gez. ppa. Jasper gez. Herr




